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1 LAGE DES PLANGEBIETS 

Das Plangebiet umfasst das Gelände der ehemaligen Naturella-Obstsaftfabrik, mit Fabrikge-

bäude mit Tiefgarage, Hofflächen, im Südwesten Wohn- und Mischnutzung und der aktuell 

betriebenen Schießanlage der Schützengilde Langenargen. Das Plangebiet ist ca. 2,2 ha 

groß. Südwestlich wird das Gelände durch landwirtschaftliche Flächen begrenzt. Nordöstlich 

des Gebietes verläuft die L 334, die in diesem Abschnitt als Friedrichshafener Straße bezeich-

net wird. Südlich wird das Plangebiet durch den Schützenweg begrenzt. Im Norden und jen-

seits der L 334 grenzt Wohnbebauung an das Gebiet.  

 
Abbildung 2: Lage des Plangebietes (markiert durch roten Kreis) (Planstatt Senner / LUBW, o. M.). 
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Abbildung 3: Abgrenzung des Geltungsbereichs (schwarz) (Planstatt Senner, o. M.). 
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2 ANLASS, ZWECK UND ZIEL DER PLANUNG 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Nutzbarmachung als Wohnquartier auf dem Werksgelände der ehemaligen Naturella-Obst-

saftfabrik geschaffen werden. Die benachbarte Schützengilde Langenargen hat sich im Zuge 

der Planungen dazu bereiterklärt, mit ihrer Schießanlage an einen geeigneten Alternativsta-

ndort umzuziehen. Daher soll auch auf der südwestlich an das Werksgelände angrenzenden 

Fläche, die aktuell noch von der Schützengilde genutzt wird, Wohnbebauung entstehen. 

Ziel ist die Bereitstellung von innerörtlichem Wohnraum unter Berücksichtigung einer großzü-

gigen und ökologisch wertvollen Freiraumgestaltung, der sich zusammen mit der neuen Be-

bauung in die Umgebung einfügt.  

Für die Umsetzung des Vorhabens, wurde im Auftrag der Fränkel AG durch das Architektur-

büro Plösser aus Friedrichshafen und der Planstatt Senner aus Überlingen eine städtebauliche 

Planung sowie ein Freiraumkonzept erarbeitet, auf dessen Grundlage der Bebauungsplan auf-

gestellt werden soll. 

Um die städtebauliche Integration des Vorhabens zu gewährleisten sowie Nutzungskonflikte 

zu minimieren ist die westlich angrenzende heterogene Bebauung aus Wohn- und gemischt 

genutzten Gebäuden wie schon im Bestandsbebauungsplan in die Planung mitaufgenommen. 

 

3 RECHTSVERHÄLTNISSE 

3.1 Übergeordnete Planung 

3.1.1 Regionalplan Bodensee-Oberschwaben  

Gemäß Raumnutzungskarte des am 25.06.2021 als Satzung beschlossenen Planentwurfs zur 

Gesamtfortschreibung des Regionalplans liegt das Plangebiet innerhalb der Siedlungsfläche. 

Westlich grenzt ein Regionaler Grünzug an. In der Raumnutzungskarte des rechtsverbindli-

chen Regionalplans aus dem Jahr 1996 ist für das Gebiet nachrichtlich / als Vorschlag ein 

Gewerbe- bzw. Industriegebiet eingezeichnet. Des Weiteren ist für den gesamten Ortsteil Bier-

keller-Waldeck im Regionalplan ein Wasserschutzgebiet nach § 24 WG (Ba-Wü) nachrichtlich 

übernommen. 
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Abbildung 4: Auszug aus der Raumnutzungskarte (Stand Satzungsbeschluss vom 25.06.2021) Bereich Langenargen des Re-
gionalplanes Bodensee-Oberschwaben mit ungefährer Lages des Plangebietes (RVBO, o. M.). 

 

3.1.2 Flächennutzungsplan 

Der aktuelle Entwurf des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungsverbands Eris-

kirch-Kressbronn a. B.-Langenargen (Stand 14.01.2021) stellt das Plangebiet als gewerbliche 

Baufläche dar. Im Rahmen des weiteren Verfahrens zur Fortschreibung des Flächennutzungs-

planes ist die Flächendarstellung im Wege der Berichtigung an den im beschleunigten Verfah-

ren aufgestellten Bebauungsplan anzupassen (§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB). Die geordnete 

städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets wird durch die Aufstellung des Bebauungs-

plans nicht beeinträchtigt. 

Plangebiet 
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Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan-Entwurf Stand 14.01.2021 mit Plangebiet (markiert durch roten Kreis) 

(Gemeindeverwaltungsverband Eriskirch ï Kressbronn - Langenargen, o. M.). 

 

3.2 Einordnung in die Bauleitplanung 

Das Plangebiet liegt innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplans ĂGewerbegebiet āBierkel-

leró ñ vom 13.06.1986. Der Bebauungsplan beinhaltet das heutige Plangebiet sowie die Ge-

bäude südlich des Schützenweges. 

Der Bebauungsplan ĂGewerbegebiet Bierkellerñ wurde in Teilgebiete unterteilt. Die Flächen 

westlich der L 334 bzw. nördlich des Schützenweges wurden als Gewerbegebiet (Teilgebiet 

2) bzw. als eingeschränkte Gewerbegebiete (Teilgebiete 1 und 3) festgesetzt. Der Bereich 

südlich des Schützenweges ist als Mischgebiet festgesetzt (Teilgebiet 4). Dabei sind im Be-

reich der ehemaligen Saftfabrik (Teilgebiet 1, GEe) Gebäude mit einer Höhe bis zu 10,50 m 

zulässig. 
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Abbildung 6: Ausschnitt Bebauungsplan ĂGewerbegebiet āBierkelleró ñ aus dem Jahr 1986 (o. M.). 

 

Zur Umsetzung des von der Fränkel AG geplanten Vorhabens bedarf es der Aufstellung eines 

neuen Bebauungsplans, der den bestehenden Bebauungsplan für den abgestimmten Gel-

tungsbereich ersetzt. Der aufzustellende Bebauungsplan soll entsprechend der jetzt beabsich-

tigten Nutzung ein Allgemeines Wohngebiet (WA 1 und WA 2) sowie ein Mischgebiet (MI) 

festsetzen. 

3.3 Bebauungsplanverfahren 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB (Bebauungsplan 

der Innenentwicklung) aufgestellt.  

Von einer Umweltprüfung und einem Umweltbericht wird gem. § 13a BauGB abgesehen und 

lediglich ein Umweltreport im Rahmen des Verfahrens erarbeitet. Für Eingriffe in Natur und 

Landschaft ist gem. § 13a (2) Nr. 4 BauGB keine formelle Eingriffs -/ Ausgleichsbilanz erfor-

derlich. 

Die Anwendung des § 13a BauGB ist aus den folgenden Gründen möglich:  

¶ Der Bebauungsplan dient der Wiedernutzbarmachung bzw. Umnutzung des ehemali-

gen Geländes der Saftfabrik, der Nachnutzung des Grundstücks der Schützengilde 

Langenargen und der Überplanung bestehender weiterer bebauter Teilgebiete. Damit 
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handelt es sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung im Sinne des § 13a (1) Satz 

1 BauGB. 

¶ Der Bebauungsplan setzt eine zulässige Grundfläche im Sinne von § 19 (2) BauNVO 

von weniger als 20.000 m² fest. 

¶ Die zulässige Grundfläche liegt bei 5.738 m². 

¶ Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7b 

BauGB genannten Schutzgüter, da sich Bereiche solcher Schutzgüter nicht in räumli-

cher Nähe des Geltungsbereiches befinden. Auch für das im weiteren Umfeld befind-

liche FFH  8423-341 ĂBodenseeuferlandschaft ºstlich Friedrichshafenñ ist von keiner 

Beeinträchtigung auszugehen. Im FFH Gebiet vorkommende Arten wie die lichtemp-

findliche Bechtsteinfledermaus, konnten im Plangebiet nicht nachgewiesen werden 

und durch die bereits Vorhandene Bebauung im Umfeld des FFH Gebietes sind be-

reits erhebliche Vorbelastungen wie Lichtemissionen vorhanden, die durch das Vor-

haben nicht erheblich weiter verschlechtert werden.  



12 

BEGR¦NDUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN ĂNATURELLAñ 
PLANSTATT SENNER ENTWURF  

 

 

4 PLANUNG 

4.1 Städtebau und Architektur 

Die Planung des neuen Wohnquartiers im WA 1 setzt sich aus insgesamt neun Baukörpern 

zusammen. Entlang der Friedrichshafener Straße werden drei Baukörper angeordnet, die in 

ihrer Ausrichtung und Anordnung eine klare Raumkante zur Straße abbilden. Zwischen Straße 

und diesen drei Baukörpern entsteht Raum für Stellplätze sowie Nebengebäude. Des Weiteren 

ist in diesem Bereich eine private Zuwegung vorgesehen, die auch vor allem vom allgemeinen 

Fuß- und Radverkehr genutzt werden soll.  

Im nördlichen, westlichen und südlichen Bereich sollen insgesamt sechs Punkthäuser verortet 

werden, die in Lage und Ausrichtung Bezug zum Umfeld aufnehmen und Blickbezüge zu den 

Bergen und dem Panorama ermöglichen. 

Durch die Gebäudestellung und Anordnung entsteht ein Innenhof der mit Grün durchzogen 

sowie auch verkehrsberuhigt ist und damit zu einer hohen Wohnqualität beiträgt.  

Die Gebäude im WA 1 sind einheitlich mit insgesamt vier Vollgeschossen vorgesehen. Die 

Gebäudestellung bringt für fast alle Wohnungen interessante Aus- und Durchblicke. 

Die Wohneinheiten variieren zwischen 2,5- bis 5-Zimmer-Wohnungen und sind alle als Miet-

wohnungen konzipiert. Je nach Baukörper beinhalten diese ca. 9-12 Wohneinheiten.  

Insgesamt entstehen in den neun Gebäuden zwischen 100 und 120 neue Wohneinheiten. Die 

notwendigen Stellplätze sind vollständig unterirdisch in einer Tiefgarage untergebracht. 

Das bauliche Konzept sieht vor, den Hochbau in nachhaltiger Holzbauweise zu realisieren. 

Das Hochbau- und Freiraumkonzept wurden in enger Abstimmung entwickelt, um einen wert-

vollen und nachhaltigen Beitrag zur Schaffung von Mietswohnungsbau zu entwickeln. 

Im WA 2 soll als Übergang zur freien Landschaft eine im Vergleich zum WA 1 niedrigere 

Wohnbebauung entstehen, die sich bzgl. Dimensionierung am nordwestlich angrenzenden MI 

orientiert. 
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Abbildung 7: Erdgeschossplan (Plösser Architekten, Stand Juli 2021, o. M.). 

 

4.2 Freianlagen 

Das Freianlagenkonzept nimmt sich zum Ziel so viel Grün wie möglich zu integrieren. Zukünftig 

ist die Fläche anstatt 90% nur noch mit 40% versiegelt und es werden über 100 Bäume ge-

pflanzt. Die Tiefgarage wird komplett mit Grünanlagen überbaut. Es entstehen neue Plätze, 

Spielmöglichkeiten, Sichtbezüge und Grünflächen. Die geplanten Bäume sind in Gruppen als 

Baumhaine gepflanzt und spenden kühlen Schatten. Die wenigen Bestandsbäume sollen er-

halten und in das Konzept integriert werden. 

Jeweils im Norden und Süden des WA 1 sind zwei Plätze geplant. Das Regenwasser wird 

gesammelt und in einer temporären Wasserfläche sichtbar gemacht. Die Plätze öffnen sich 

zur Umgebung und verzahnen sich mit dem Gebiet. 

Insgesamt soll das neue Gebiet den Ort Bierkeller-Waldeck aufwerten und gem. einer nach-

haltigen zukünftigen Entwicklung ausrichten. 


